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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Kohlmaier und Kollegen haben am I. Okto­

ber 1987 unter der Nr. 85l/J an mich eine schriftliche parlamentarische An­

frage betreffend Äußerung des Bundeskanzlers über die Zweckmäßigkeit von Be­

schlüssen des Nationalrates gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"Werden Sie in Zukunft in Ihrer Eigenschaft als Vorsitzender der Bundesregie­
rung die Beurteilung der Zweckmäßigkeit von parlamentarischen Beschlüssen 
unterlassen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Es ist unbestritten, daß der Nationalrat alle seine Beschlüsse - auch jene 

über die allfällige Einsetzung oder Nichteinsetzung eines Untersuchungsaus­

schusses - in voller Autonomie und unabhängig von der Meinung von Mitgliedern 

der Bundesregierung faßt und fassen kann. Es kann aber aus dieser Tatsache 

nicht geschlossen werden, daß das Recht zur Äußerung einer politischen Meinung 

durch diesen Sachverhalt außer Kraft gesetzt wird 9 oder daß in Österreich die 

politische Meinungsäußerung nur auf jenen Personenkreis beschränkt ist 9 der 

zur Fassung einer bestimmten Entscheidung kompetent ist. 

Anderenfalls wäre es wohl Landeshauptleuten untersagt, ihre Meinung zu Angele­

genheiten der Bundesverwaltung zu äußern, oder Bundesministern untersagt, ihre 

Meinung zu Angelegenheiten, für die ein Land zuständig ist, zu äußern. Es wäre 
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dem Bundespräsidenten untersagt, seine Meinung in Angelegenheiten der Gesetz­

gebung zu äußern und es wäre den Abgeordneten zum Nationalrat untersagt, ihre 

Meinung zu Fragen der Gerichtsbarkeit zu äußern. 

Da dies meinem Verständnis vom Grundsatz der Meinungsfreiheit absolut wider­

spricht, werde ich auch in Zukunft zu aktuellen politischen Fragen meine Auf­

fassung äußern, wenn mir dies zweckmäßig erscheint. 
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